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Gemeindedemokratie in Estland 
 
 
 
Empfehlung 294 (2010)1 
 
 
 
1. Der Kongress der Gemeinden und Regionen unter Bezug auf: 
 
a. Artikel 2, Abs. 1b, der Statutarischen Entschließung CM/Res(2007)6, die vorsieht, dass eine der Aufgaben 
des Kongresses darin besteht, “dem Ministerkomitee Vorschläge zur Förderung der Gemeinde- und 
Regionaldemokratie zu unterbreiten ”; 
 
b. Artikel 2, Abs 3 der Statutarischen Entschließung CM/Res(2007)6, die vorsieht, dass “der Kongress 
regelmäßig Länderberichte über die Lage der Gemeinde- und Regionaldemokratie in allen Mitgliedstaaten sowie 
in den Staaten ausarbeitet, die den Beitritt zum Europarat beantragt haben und insbesondere sicherstellt, dass 
die Prinzipien der Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung umgesetzt werden ”; 
 
c. Empfehlung 81 (2000) für die Gemeindedemokratie in Estland; 
 
d. Begründung [CPL(19)5] für die Lage der Gemeindedemokratie in Estland, dargelegt von Jos Wienen; 
 
2. Verweist darauf, dass:  
 
a. Estland am 14. Mai 1993 Mitglied des Europarates wurde und am 16. Dezember 1994 die Europäische 
Charta für kommunale Selbstverwaltung (SEV Nr.. 122, im Folgenden die Charta) ratifizierte, die für Estland am 
1. April 1995 in Kraft trat und das Zusatzprotokoll zur Europäischen Charta der lokalen Selbstverwaltung über 
das Recht zur Beteiligung an den Angelegenheiten der kommunalen Verwaltung (SEV Nr. 207) am 
16. November 2009 unterzeichnete; 
 
b. der Institutionelle Ausschuss des Kongresses Herrn Jos Wienen (Niederlande, L, EVP/CD) als Berichterstatter 
zur Ausarbeitung und Vorlage eines Berichtes über die Gemeindedemokratie in Estland ernannte;  
 

                                                 
1 Diskussion und Zustimmung durch die Kammer der Gemeinden am 26. Oktober 2010 und Annahme durch den Kongress am 
28. Oktober 2010, 3. Sitzung (siehe Dokument CPL(19)5, Begründungstext, Berichterstatter: J. Wienen, Niederlande (L, EVP/CD)). 
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c. Herr Wienen am 26. und 27. April 2010 Estland einen offiziellen Besuch abstattete, begleitet von 
Herrn Zoltán Szente, Berater, Mitglied der Gruppe Unabhängiger Experten; 
 
3. Dankt der estnischen Regierung und dem Parlament, dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofes, den 
Bürgermeistern von Tallin und Haapsalu für die Informationen und die Bemerkungen während und nach den 
Sitzungen mit der Delegation sowie der Delegation des estnischen Kongresses, dem Sekretariat und den 
Vertretern der estnischen Gemeindeverbände;    
 
4. Begrüßt die Fortschritte der estnischen nationalen Behörden in einigen Bereichen gemäß 
Empfehlung 81 (2000), sowie die Ausweitung des Mandats der Gemeinderäte von drei auf fünf Jahre und den 
Zusammenschluss kleiner Gemeinden auf freiwilliger Basis;  
 
5. Der Kongress hebt jedoch hervor, dass einige wichtige Teile der Empfehlung 81 (2000) überarbeitet werden 
müssen. 
 
6. Daher empfiehlt der Kongress dem Ministerkomitee, die estnischen Behörden aufzufordern: 
 
a. der Stadt Tallin einen Sonderstatus zu verleihen, ausgehend von Empfehlung 219 (2007) des Kongresses, in 
der ein anderes Rechtssystem festgelegt wird, um die besondere Situation der Hauptstadt im Vergleich zu 
anderen Städten zu berücksichtigen; 
 
b. ihre Gesetzgebung bezüglich der obligatorischen Aufgaben und Funktionen der Gemeinderegierung zu 
klären; 
 
c. die nationale Gesetzgebung dringend zu ändern, damit den Gemeinden ein größerer Anteil an den 
Finanzressourcen zur Verfügung steht, damit sie ihrer Verantwortung nach der estnischen Verfassung und dem 
nationalen Gesetz nachkommen können und es den Gemeinden zu ermöglichen, Gemeindesteuern zu erheben, 
um ihre Einnahmen zu erhöhen. Diese Änderung der Gesetzgebung wurde bereits in der Empfehlung 81 (2000) 
gefordert; 
 
d. Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Gemeinden einen angemessenen Teil der staatlichen 
Steuern erhalten und diese transparent verteilen;  
 
e. einen Hilfsfonds für Gemeinden einzurichten, die besonders von der Wirtschaftskrise betroffen sind, so dass 
sie weiterhin bestimmte soziale Dienste erbringen können; 
 
f. weit reichende Konsultationen mit den Gemeinden über die geplante Finanzreform zu beginnen; 
 
g. das Konsultationsverfahren mit den Gemeinden und den nationalen Gemeindeverbänden zu klären, damit 
Konsultationen und Diskussionen vor der endgültigen Entscheidungsfindung möglich sind, wie in Artikel 4, 
Absatz 6 der Charter festgelegt. Diese Konsultationen sollten rechtzeitig und angemessen sein, insbesondere, 
wenn eine geplante Reform die Gemeinden betrifft oder finanzielle Auswirkungen auf sie haben kann; 
 
h. die estnischen Behörden zu ermutigen, das Zusatzprotokoll zur Europäischen Charta der kommunalen 
Selbstverwaltung über das Recht zur Beteiligung an den Angelegenheiten der kommunalen Verwaltung 
(SEV Nr. 207) so bald wie möglich zu ratifizieren. 
 
i. bittet die estnischen Behörden, den Kongress über die Folgemaßnahmen aufgrund der vorliegenden 
Empfehlung zu unterrichten. 
 


